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V. Nachtragssatzung 
 

zur Entgeltsatzung 
 

für die Volkshochschule der Gemeinde Ellerau  
 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 
28. Februar 2003 (GVBl. Schl.-H. S. 58) geändert durch das Gesetz vom 12.10.2007 
(GVOBl. Schl.-H. S. 452) wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 
23.04.2009 folgende V. Nachtragssatzung über die Erhebung von Entgelten für die 
Volkshochschule Ellerau erlassen: 
 

 

 

 

§ 1 
 
Der § 1 erhält folgende Fassung: 
 
Das Entgelt bemisst sich nach der Zahl der Doppelstunden im Semester. Eine 
Doppelstunde hat, soweit die Entgeltsatzung keine andere Regelung vorsieht, eine 
Dauer von 90 Minuten: 
 
  1.   Standardkurse        4,10 € 
  2.   Kurse mit begrenzter Teilnehmerzahl    4,60 € 
  3.   Kosmetikkurse        5,10 € 
  4.   Kurse, die mit mindestens einem Elternteil und einem Kind 
        besucht werden       4,35 € 
        jedes weitere Kind       kostenlos 
  5.   PC – Kurse        6,65 € 
  6.   Kompaktkurse PC       7,65 € 
  7.   Kompaktkurse allgemein      6,40 € 
  8.   Bildungsfreistellungs- und Wochenkurse   z.Zt. nicht im Angebot 
  9.   Seminare, Musikunterricht, Sonderkurse       120 % der Honorarkostendeckung 
10.   Studienreisen          120 % der Kostendeckungsbeitrag 
11.   Tasteninstrumente-, Gitarre-, Violine-, Flöte-, Schlagzeug- und 

   Klarinettenkurse für Erwachsene       120 % der Honorarkostendeckung 
12.   Einzelveranstaltungen mit einem Honorar bis zu 100,00 € 4,10 € 
        ermäßigtes Entgelt       2,70 € 
        mit einem Honorar bis zu 250,00 €     5,60 € 
        ermäßigtes Entgelt       3,70 € 
13.   Filmvorführungen       4,10 € 
        ermäßigtes Entgelt       2,70 € 
14.   Bei PC – Kursen(Ziffer 5. und 6.) wird zusätzlich zu diesem 
        Entgelt 50 % der für den Kurs anfallenden Raum- und/oder  
        Gerätemieten auf den/die Teilnehmer/in umgelegt. 
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15.  Bei Kursen in den Bereichen „2. Wellness“ sowie „10. Gesundheit- 
       Gymnastik-Kosmetik“ kann die VHS-Leitung zusätzlich zum Entgelt 
       eine Sondergebühr von max. 5,00 € pro Teilnehmer/in erheben. 
 
 
Entgelt Jugendvolkshochschule: 
 
1.  Standardkurse        2,55 € 
2.  Kurse mit begrenzter Teilnehmerzahl    2,65 € 
3.  Bei Kursen in den Bereichen „2. Wellness“ sowie „10. Gesundheit- 
    Gymnastik-Kosmetik“ kann die VHS-Leitung zusätzlich zum Entgelt 
    eine Sondergebühr von max. 5,00 € pro Teilnehmer/in erheben. 
4.  Musikalische Früherziehung      4,35 € 
5.  Flötenkurse für Kinder (45 Minuten)     3,10 € 
6.  Tasteninstrumente-, Gitarre-, Violine-, Flöte-, Schlagzeug- und 

Klarinettenkurse            100 % der Honorarkostendeckung 
 
 
 

§ 2 
 
Diese V. Nachtragssatzung tritt mit Wirkung vom 24.04.2009 in Kraft.  
 
 
Diese Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
Ellerau, den 25.08.2010 
 
 
 
Gemeinde Ellerau 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
 
Urban 
 
 


